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Kapitel I: Einleitung

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 äußerte 
sich die deutsche Außenministerin Baerbock wie folgt im Bundestag:

„Bei der Wahl zwischen Krieg und Frieden, bei der Wahl zwischen einem 
Aggressor auf der einen Seite und Kindern, die sich in U-Bahn-Schäch
ten verstecken, auf der anderen Seite, da kann niemand neutral sein 
[Hervorhebung diesseits].“1

Blickt man in die Geschichte, so war Dritten die Einnahme einer neutra
len Haltung bei Kriegsausbruch zwischen Anderen lange Zeit verwehrt. 
Sie mussten sie sich stets entscheiden, welche der Kriegsparteien sie zu 
unterstützen gedenken und welche sie zu ihrem Feind machten.2 Nur bei
spielhaft sei auf den bekannten Ausspruch des Römers Livius verwiesen: 
„Romanos aut socios aut hostes habeatis oportet: media nulla via est.“3

Im weiteren geschichtlichen Verlauf gingen Staaten dazu über, bereits in 
Friedenszeiten besondere Vereinbarungen für den Kriegsfall zu treffen. Die
se Vereinbarungen verbürgten auch das Recht, in einem künftigen Krieg, 
an dem der Vertragspartner beteiligt ist, neutral bleiben zu dürfen. Doch 
entsprach diese Position inhaltlich zumeist nicht dem Institut der Neutrali
tät, wie sie das Völkerrecht heute kennt.4 Ohne eine solche Vereinbarung 
hing die Möglichkeit zur Neutralität vom Wohlwollen der Kriegsparteien 
ab.5 Diese standen ihr zumeist ablehnend gegenüber. Als beispielsweise im 
Jahre 1623 Landgraf Moritz von Hessen den Versuch unternahm, den kaiser
lichen Feldherrn Tilly von seiner Neutralität zu überzeugen, entgegnete ihm 
letzterer nüchtern: „Nicht Neutralität, Gehorsam heißt es; euer Herr ist Fürst 
des Reiches: der Kaiser dessen Oberhaupt.“6 Schwedenkönig Gustav II. Adolf 

1 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 20/19, 27. Februar 2022, 1349 (1360).
2 Oppenheim, A Treatise, 624.
3 Kunz, Neutralitätsrecht, 204. S. für weitere historische Beispiele Jessup/Deak, Origins, 

5.
4 S. dazu S. 52 ff..
5 Politis, Neutrality, 13.
6 Hurter, Ferdinand, 287.
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antwortete auf das Neutralitätsbegehren des Kurfürsten von Brandenburg: 
„Aber was ist Neutralität? Ich verstehe es nicht. Es bedeutet nichts.“7

Erst die Entstehung moderner, souveräner Staaten, welche als Ausfluss 
ihrer Souveränität über ein freies Recht zum Krieg (jus ad bellum) verfüg
ten, führte schließlich dazu, dass die Neutralität im Sinne der Nichtteilnah
me und Unparteilichkeit zu einer rechtlich anerkannten Verhaltensweise 
der Staaten werden konnte. Bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts war ihr 
Platz im Völkerrecht sodann unbestritten.

Dies änderte sich jedoch ab dem Jahre 1919. Die Erfahrungen des Ersten 
Weltkrieges und die folgenden völkerrechtlichen Entwicklungen haben die 
Neutralität in Frage gestellt. Die Völkerrechtsliteratur der Zwischenkriegs
zeit bietet eine Fülle an Material, welche sich mit Auswirkungen von Völ
kerbund und Briand-Kellogg-Pakt auf die Neutralität und das Neutralitäts
recht befasst. Die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und die folgenden 
völkerrechtlichen Entwicklungen haben die Neutralität letztlich noch vehe
menter herausgefordert. Ist eine neutrale Haltung mit einer Ordnung ver
einbar, die ein Gewaltverbot anerkennt und in welcher die Staaten einem 
Aggressor im Rahmen eines kollektiven Sicherheitssystems gemeinsam ent
gegentreten sollen? Dies ist die Frage, mit welcher sich die Literatur nach 
der Errichtung der Vereinten Nationen vermehrt auseinandersetzte.

Zu einer Lösung des „Neutralitätsproblems“ führten diese Debatten 
nicht. Gioia merkte im Jahre 1994 an, dass sich das Neutralitätsrecht in 
einem „chaotischen Zustand“ befände.8 Auch die Rechtsprechung schaffte 
bisher wenig Klarheit. So hat der IGH zwar in seinem Atomwaffengutach
ten im Jahre 1996 festgestellt, dass das Prinzip der Neutralität unstrittig 
einen Platz im Völkerrecht habe. Mit dessen genauen Inhalt hat sich das 
Gericht jedoch nicht beschäftigt, vielmehr hat es diesen ausdrücklich offen
gelassen:

„The Court finds that as in the case of the principles of humanitarian 
law applicable in armed conflict, international law leaves no doubt that 
the principle of neutrality, whatever its content, which is of a fundamen
tal character similar to that of the humanitarian principles and rules, 
is applicable (subject to the relevant provisions of the United Nations 

7 Politis, Neutrality, 13.
8 Gioia, Neutrality, in: Post (Hrsg.), Economic Law, 51 (51).
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